
Mund-Nasen-Bedeckung (Stand: 01.02.2021)  

 

Mund-Nasen-Bedeckung 

(Stand: 01.02.2021) 

 

Wo gilt die Maskenpflicht? 

 

Für Niedersachsen gibt das folgende Piktogramm die seit dem 25.01.2021 geltenden Anfor-

derungen für die Maskenpflicht wieder:  

 

Nach § 3 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 der Niedersächsischen Corona-Verordnung ist für Niedersachsen 
vorgeschrieben, dass für Personen, die sich in einem geschlossenen Raum von für den 
Kundenverkehr und Besuche geöffneten Verkaufsstellen für die Versorgung mit Lebens-
mitteln oder mit Gütern oder Dienstleistungen des täglichen Bedarfs in den in der Verordnung 
spezifisch genannten Betrieben und Einrichtungen, in dem vor dem Raum gelegenen Ein-
gangsbereich, auf einem zugehörigen Parkplatz oder während der jeweiligen Marktöff-
nungszeiten auf einem Wochenmarkt aufhalten, das Tragen einer medizinischen Maske 
erforderlich ist. 
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Welche Masken genau sind zulässig? 
 

Auch wenn die Begrifflichkeiten für die für das Einkaufen zulässigen Mund-Nasen-Bedeckun-
gen in Niedersachsen (dort: medizinische Maske) und Bremen (dort: medizinische Gesichts-
maske) nicht ganz einheitlich sind, lässt sich doch Folgendes für beide Länder-Verordnungen 
festhalten: 

 

 

Zulässig sind in beiden Bundesländern OP-Masken und die FFP2-Masken, die auch mit Klas-

sifizierung KN/95 beziehungsweise N95 vertrieben werden. 


